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Zitat von Susannea

Oh oh, ich bin mir dann nicht sicher, ob du Anspruch hast, denn du hättest mit dem
ersten Monat für die nächsten 24 Monate erklären müssen, wann du Elternzeit nimmst.
Hast du das nicht gemacht hast du erst wieder nach 24 Monaten nach dem ersten
Monat Anspruch auf Elternzeit.Das wäre doch genial-

Steht das irgendwo geschrieben mit den 24 Monaten?
Ich habe der Bezirksregierung mit dem ersten Elternzeitantrag mitgeteilt, dass ich einen Monat
ab Geburt nehmen werde und zu einem späteren Zeitpunkt erneut Elternzeit in Anspruch
nehmen möchte. Das wurde nicht beanstandet und ging so durch. Hatte damals sogar mit der
Sachbearbeiterin telefoniert, weil ich keine Rückmeldung von der Bezirksregierung bekommen
habe. Da sagte sie nur, dass alles korrekt sei, es auf dem Dienstweg über meine Schulleitung
eingereicht wurde und ich somit dann ab Geburt einen Monat Elternzeit habe.
Im Netz finde ich dazu keine Angabe, nur das man die Elternzeit aufteilen kann und dies
mindestens 7 Wochen vor Beginn des Zeitraumes dem Arbeitgeber mitgeteilt werden muss?!
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